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(54) Metallskelett zur Errichtung unterseeischer Fundamente

(57) Das erfindungsgemäße Metallskelett (16, 16a)
eignet sich zum Aufbau unterseeischer Massivbauwerke
aus Beton zum Aufbau von Ballastkörpern oder Schwer-
gewichtsfundamenten (46). Das Metallskelett ist so auf-
gebaut, dass der es einhüllende Betonkörper durch die
in das Metallskelett eingetragenen Zug-, Druck- oder Bie-
gekräfte weitgehend nur auf Druck beansprucht wird.
Sich unter Belastung dehnende Elemente sind vorzugs-

weise mit Kunststoff umhüllt, um eine Entkopplung vom
umgebenden Beton und somit eine Entlastung dessel-
ben zu bewirken. Die Abstände zwischen den einzelnen
Metallelementen sind vorzugsweise so groß, dass der
verbleibende Betonkörper als unbewehrter Beton ange-
sehen werden kann. Er bleibt nach dem Abbinden weit-
gehend rissfrei und unterliegt somit keiner nennenswer-
ten Korrosion.
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